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AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DER 

GEMEINDE STALL 
 

 

Kindergarten – Anmeldung 
 

 
Mit Schulbeginn im September 2010 wird auch der Kindergartenbetrieb wieder 
aufgenommen - sollten mehr Anmeldungen vorliegen, als tatsächlich Kinder aufgenommen 
werden können, wird zugunsten der älteren Jahrgänge bzw. jener Kinder entschieden, die 
den Kindergarten schon besucht haben. 
 
Jenen Kindern, die die Vormittagsgruppe nicht besuchen können, z. B. aus Platzgründen, 
bietet der Kindergarten der Gemeinde Stall die Möglichkeit zum Besuch der 
Nachmittagsgruppe. Im Kindergartenjahr 2010/2011 kann jedoch erst ab einer 
Mindestanzahl von zehn Kindern eine Nachmittagsgruppe gebildet werden. 
 
 

ÖFFNUNGSZEITEN:  Vormittag  von  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
     Nachmittag  von  13:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
 

 
Bitte unten am Abschnitt für die Anmeldung ankreuzen, welche Gruppe ihr Kind besuchen 
wird. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Kindergartenleiterin, Frau Manuela Ladinig unter der 
Telefonnummer 04823/8425 gerne zur Verfügung. 
 
Wenn auch ihr(e) Kind(er) den Kindergarten besuchen möchte(n), bitten wir sie, die 
Anmeldung mit nachstehendem Abschnitt bis 
 

spätestens 23. Juni 2010 
 
im Kindergarten in Stall vorzunehmen. 
 
Achtung!!!  Es müssen auch all jene Kinder wieder neu angemeldet werden, die im 

Vorjahr bereits den Kindergarten besucht haben! 
 

(Bitte hier abtrennen) 
 

Ich, ……………………………………………………………………………………………... 
(Name und Anschrift) 

 

melde nachstehende(s) Kind(er) für den Kindergartenbesuch 2010/2011 an (bitte ankreuzen): 
 

o Vormittagsgruppe   (derzeit kostenlos durch Subventionen des Landes Kärnten) 
o Nachmittagsgruppe  (derzeit kostenlos durch Subventionen des Landes Kärnten) 

 
………………………………………....... geb. am: ………………………………………... 
                      (Name des Kindes) 
 
…………………………………………… geb. am: ………………………………………... 
                      (Name des Kindes) 
       …………………………………………… 
Stall, am …………………..          (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


